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Kleine Anfrage 
 
des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE) 
 
Grundstückseigentümer müssen für Abwasserinvestitionen zwei Mal zahlen 
Der Kommunale Wasser- und Abwasserzweckverband Meininger Umland (KWA) fordert 
von Grundstückseigentümern in der Gemeinde Henneberg auf Grundlage des ThürKAG 
Abwasserbeiträge für den Kanalbau für erschlossene Grundstücke. Die 
Grundstückseigentümer hatten von einem privaten Erschließungsträger die Grundstücke 
erworben. Mit dem Kaufvertrag wurde vereinbart, dass alle Erschließungsleistungen mit 
Ausnahme der Kosten für die Kläranlage im Kaufpreis enthalten sind. Dazu gehören 
ausdrücklich auch die Investitionskosten für den Kanalbau. Der KWA vertritt die Auffassung, 
dass er per Gesetz verpflichtet sei, den Ausbaubeitrag für den Kanalbau zu erheben. (vgl. 
Freies Wort, Lokalausgabe Meiningen vom 13.10.07) 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Aufgrund welcher Vereinbarung wurde das Wohngebiet Am Schulgarten in der 
Gemeinde Henneberg durch einen privaten Dritten erschlossen? Wie war diese 
Vereinbarung hinsichtlich der zu tätigenden Erschließungsleistungen geregelt? 
Inwieweit unterlag diese Vereinbarung der rechtsaufsichtlichen 
Würdigung/Genehmigung? 

2. Wie begründet der Zweckverband KWA seine Beitragsforderung im dargestellten 
Fall? Welche Auffassung vertritt die Landesregierung hinsichtlich der 
Beitragsforderung durch den Zweckverband und wie wird diese Auffassung durch die 
Landesregierung begründet? 

3. Welche gleichartigen weiteren Fälle im Verbandsgebiet des KWA sind der 
Landesregierung gegenwärtig bekannt? 

4. Unter welchen Voraussetzungen müssen Grundstückseigentümer in nach 1990 neu 
erschlossenen Wohngebieten Abwasserbeiträge nach dem ThürKAG entrichten? Wie 
werden diese Voraussetzungen durch die Landesregierung begründet? Liegen diese 
Voraussetzungen im dargestellten Fall vor? 

5. Inwieweit kann der Zweckverband KWA bei der Erhebung von Teilbeiträgen im 
beschriebenen Fall auf die Erhebung von Teilbeiträgen „innerörtliches Kanalnetz“ 
verzichten? Mit welchem Ergebnis hat der KWA diese Möglichkeit geprüft? 

 
 
 
 
 
Kuschel 


